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durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden 
Belange der Bundeswehr

ines.lehbrink@kleve.de

Nogueira Duarte Mack 8. April 2019K-III-483-19

hier: Bebauungsplan Nr. 2-330-0 für den Bereich Selfkant, Zum Breijpott, OT Kellen

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß BauGB

02.04.2019 IL

berührt, jedoch nicht beeinträchtigt.

Der Planungsbereich liegt im Interessensbereich der Luftverteidigungsradaranlage 
Marienbaum.

Hierbei gehe ich davon aus, dass bauliche Anlagen –einschl. untergeordneter 
Gebäudeteile -eine Höhe von 30 m über Grund nicht überschreiten.

Sollte entgegen meiner Einschätzung diese Höhe überschritten werden, bitte ich in jedem 
Einzelfall mir die Planungsunterlagen –vor Erteilung einer Baugenehmigung- zur Prüfung 
zuzuleiten.

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr ▪ Postfach 29 63 ▪ 53019 

Nur per E-Mail

Aktenzeichen Bearbeiter/-in Bonn,

45-60-00 /

BETREFF Anforderung einer Stellungnahme;

BEZUG

ANLAGE - / -

Ihr Schreiben vom - Ihr Zeichen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung 
seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.

Herr

4597

Nogueira Duarte Mack

Mit freundlichen Grüßen   

Im Auftrag

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr
 

Infra I 3

Stadt Kleve
Planen und Bauen
Landwehr 4 - 6
47533 Kleve

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.



Stellungnahme(n) (Stand: 09.04.2019)

Sie betrachten: Selfkant, Zum Breijpott

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 09.04.2019 - 13.05.2019

Behörde: Deichverband Xanten-Kleve

Frist: 13.05.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Birgit Menschel, am: 08.04.2019 , Aktenzeichen: 222 No

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die Aufstellung des Bebauungsplans erhebt der Deichverband Xanten-Kleve keine Einwände. 

In der mir vorliegenden Fassung ist der Hinweis auf das potentielle natürliche Überschwem-
mungsgebiet des Rheins enthalten.

Bei der Beantragung der Einleitung von Niederschlagswasser des Regenwassereinzugsge-bietes Z3 in
den Lambeergraben an der Einleitungsstelle E68 im Jahre 2014, wurde bereits der Planungsbereich
erfasst.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Pieper

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -

1 / 1



Stellungnahme(n) (Stand: 06.05.2019)

Sie betrachten: Selfkant, Zum Breijpott

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 09.04.2019 - 13.05.2019

Behörde: Landschaftsverband Rheinland, Amt für Liegenschaften

Frist: 13.05.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Torsten Ludes, am: 02.05.2019 , Aktenzeichen: 32.12

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich Sie innerhalb meiner Stellungnahme darüber informieren, dass keine Betroffenheit
bezogen auf Liegenschaften des LVR vorliegt und daher keine Bedenken gegen die o.g. Maßnahme
geäußert werden. 

Diese Stellungnahme gilt nicht für das Rheinische Amt für Denkmalpflege in Pulheim und das
Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn; es wird darum gebeten, deren Stellungnahmen
gesondert einzuholen.

Ich bedanke mich vielmals für ihre Bemühungen und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
Im Auftrag

Ludes

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -

1 / 1



N^k?L'""
... mehr als niederrhein

Kreisverwaltung Kleve . Postfach 'l 5 52 . 4751 5 Klev6

Stadt Kleve
Die Bürgermeisterin
Minoritenplatz 1

47533 Kleve

Der Landral 

-Technik
Bauen und Umwelt - Venrvaltung
Nassauerallee 15 - 23, Kleve
02821 85-700
Frau Gall
E.228
02821 85-356
6,1 -61 2601 /09
08.05.2019

Po.l!.nft Xöln

Kommunale Bauleitplanung der Stadt Kleve
Bebauungsplan Kleve Nr. 2-330-0 für den Bereich Selfkant / Zum Breijpott in Kellen

Bericht vom 01.04.2019, Az.: lL

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur o.g. Planung wird von mir folgende Stellungnahme vorgetragen.

Als Untere NaturschuEbehörde bzgl. des Naturschutses

Gemäß $ 19 BauNVO ist eine Überschreitung, der durch die Grundflächenzahl (GRZ) vorgegebenen
zulässigen bebaubaren Fläche um bis zu 50 % möglich, sofern mit dem Bebauungsplan keine
weitergehenden (begrenzenden) Festsetzungen getroffen werden. Dies ist hier der Fall. lch rege daher
an, entweder den Entwurf des Bebauungsplanes um entsprechende begrenzende Festsetzungen zu
ergänzen, oder, falls dres nicht erfolgen soll, die EingriffsJ Ausgleichsbilanz an den Umfang der gem.
$ 19 BauNVO möglichen versiegelbaren Flächen anzupassen. Für letztere Möglichkeit halte ich es
jedoch ftlr vertretbar einen Mittelwert von 25 Vo statt 50 o/o der Überschreitung der GRZ anzunehmen,
da die zulässige Uberschreitung nicht immer vollständig genutzt wird.

lch weise darauf hin, dass die im Fachbeitrag und auf der Planurkunde genannte Ausgleichsfläche in
der Gemarkung Hurendeich aufgrund einer Flurstiicksteilung statt 107 die aktuellen
Flurstücksnummern 214 und 125 trägt.

Als Untere Naturschutzbehörde bzgl. des Artenschutzes

Das Protokoll der artenschutzrechtlichen Prüfung habe ich beigefügt,

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrao

)a"^"^-7
Bonnen

Llefennlrhrit Sprechrdten Spa*aat. Xlw.
Kreisverwallung Klev6 monlaos bis donnerslags gLZ 324 500 00, Konb 5 001 698
Nassäu€ralks 15 - 23 von 0S:m bis 16:00Uhl BIC:WELADE0IKLE
47533 Kleve freitags von 09100 bis 12100 Uhr IEAN: DE04 3245 0000 0005 0016 98

SLZ 320 500 00, Konlo 323112114 81237010050, Konb 27917-501

BIC:SPKRDE33 BIC: PBNKDEFT

IBAN| DE51 320500000323 1121 d4 IBANi DE32 3701 0050002791i501

Sp t r. Knfold

httpJ/www.krels.l{ove.de . e.mall: Into@kEls.kleve.de . Vermlttl!4: 02821 8S
offen iche Verkehßmiüel: NlAGtus-Linie 49 (City-8us) bis Haltestelle Po6lamt, N IAG-Bus-Linie 54 oder RVN-Bu$Linie 70 bis Haltestelle Nassauemllee

Sprechzeiten Bauordnungswesen, lmmissionsschutz, Wasse irtschaft, Bodenschutz, AblalNinschafrr dienstags und donnerstags von 09.00 bis 12.30 Uhr

Telefax:

!t tr .ngeben) =e Zeichen:



Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP)
C.) Naturschutzbehörde
Ergebnis der Prüfung durch die zuständige Naturschutzbehörde

Antragsteller: Stadt Kleve

AZ.. 6.1 61 26 01109 | Lage: SelfkanUZum Breijpott in Kleve-Kellen

Vorhaben: Bebauungsplan der Stadt Kleve 2-330-0

ASP vom: 29.08.2018 bearbeitet von: Sterna, Kranenburg

Naturschutzbehörde: Kreis Kleve, Nassauerallee 15-23, 47533 Kleve
Prüfung durch: Dipl.-Biol. Bäumen am: 02.05.2019

Entscheidungsvorschlag:

! Zustimmung ffi Zustimmung mit Nebenbestimmungen (s.u,) [ Ablehnung

1. Es gibt keine ernst zu nehmenden Hinweise auf Vorkommen von FFH-Anhang
lV-Artän oder europäischen Vogelarten, die durch den Plan bzw. das Vorhaben Xja [nein
betroffen sein könnten.

Nur wenn Frage 1. ,,nein":
2. Es liegt kein Verstoß gegen die Verbote des $ 44 Abs.1 BNatSchG vor. niu lnein
Begründung (ggf. ausführliche Begründung in gesonderter Anlage):

Nur wenn Frage 2. ,,nein":
3, Es ist eine Ausnahme nach S 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich. Alle drei
Ausnahmevoraussetzungen sind aus naturschutzfachlicher Sicht erfüllt, so niu !nein
dass die Ausnahme erteilt bzw. in Aussicht gestellt* bzw. befÜrwortet** wird.
Begründung (ggf. ausführliche Eegründung in gesonderter Anlage)l

Nur wenn Frage 3, ,,nein":
(und soforn im Zusamm€nhang mit privaten Gründen eine unzumutbare Bolastung vorliogt)

4. Es wird eine Befreiung nach S 67 Abs. 2 BNatSchG gewährt bzw, befürwortet*.. liu lnein
Begründung (ggf. ausführliche Begründung in gesonderter Anlage)l

Nebenbestimmungen
lm Plangebiet ist auf überflüssige Beleuchtung zu verzichten. Eine nohvendige Beleuchtung
hat zielgerichtet ohne große Streuung (nicht nach oben und nicht zu den Seiten und mit Lam-
pen mit möglichst geringem UV-Anteil (Wellenlängenbereich zwischen 590 und 630 nm) zu
erfolgen.

Hinweis:
Der Verbotstatbestand des S 39 (5) Nr. 3 BNatSchG ist zu berÜcksichtigen (Verbot Hecken,
lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. Septem-
ber abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen), Demnach dürfen Hecken
nur im Zeitraum 01 . Oktober bis 28. Februar beseitigt werden.

Unterschrift:



Stellungnahme(n) (Stand: 13.05.2019)

Sie betrachten: Selfkant, Zum Breijpott

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 09.04.2019 - 13.05.2019

Behörde: Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53

Frist: 13.05.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Kyra Weyres, am: 10.05.2019 , Aktenzeichen: 53.01.04.04-122/2019-Z

Bebauungsplan Nr. 2-330-0 für den Bereich Selkant/ Zum Breijpott im Ortsteil Kellen

Beteiligung als TöB gemäß § 4 (2) Baugesetzbuch (BauGB) 

Ihre E-Mail/Schreiben vom 01.04.2019

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stellungnahme gebeten.

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33) ergeht folgende
Stellungnahme:
Es bestehen seitens des Dezernates keine Bedenken gegen die Planung.

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht folgende Stellungnahme:
Gegen die o.g. Planung bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Planungsgebiet meines
Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes
oder Bundes stehen.
Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nutzungsrecht des Landes oder
Bundes gegeben sind, empfehle ich -falls nicht bereits geschehen- den LVR-Amt für Denkmalpflege im
Rheinland/Pulheim und den LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland/Bonn, sowie die
zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange
zu beteiligen.

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht folgende Stellungnahme:
Es bestehen seitens des Dezernates Sachgebiet 53.2 keine Bedenken gegen die Planung.

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende Stellungnahme:
Das Plangebiet befindet sich in den Risikogebieten des Rheins, die bei einem Versagen oder
Überströmen von Hochwasserschutzeinrichtungen ab einem häufigen Hochwasser (HQ10)
überschwemmt werden können. Zum 05.01.2018 sind geänderte Anforderungen für Risikogebiete im
WHG und BauGB in Kraft getreten. 
Risikogebiete im Sinne des § 78b Abs. 1 WHG, d. h. überschwemmte Gebiete bei einem seltenen bzw.
extremen Hochwasserereignis (HQextrem), sind gemäß § 9 Abs. 6a BauGB im Bebauungsplan
nachrichtlich zu übernehmen. 
Eine Berücksichtigung der Belange Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge ist in Bauleitplänen
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB vorzunehmen. Gemäß § 78b WHG sind die Belange
Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge, insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit
sowie die Vermeidung erheblicher Sachschäden, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu
berücksichtigen.



Ansprechpartner:
• Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33)
Herr Klusen, Tel. 0211/475-9835, E-Mail: axel.klusen@brd.nrw.de
• Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4)
Herr Hecker, Tel. 0211/475-3599, E-Mail: tobias.hecker@brd.nrw.de
• Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53.2)
Herr Stolz, Tel. 0211/475-9311, E-Mail: alexander.stolz@brd.nrw.de
• Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54)
Frau Kirbach, Tel.: 0211/475-2897, E-Mail: heidi.kirbach@brd.nrw.de 

Hinweis: 
Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung Düsseldorf als Träger
öffentlicher Belange.
Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese Funktion im vorliegenden
Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sachgebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher
nicht geprüft.
Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- oder Antragsverfahren auch
(Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden.

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung:

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB.html

und

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB_Zustaendigkeiten.html

Im Auftrag
gez.
Kirsten Zimmerhofer

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -



Stellungnahme(n) (Stand: 02.04.2019)

Sie betrachten: Selfkant, Zum Breijpott

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 09.04.2019 - 13.05.2019

Behörde: Erzbischöflicher Schulfonds

Frist: 13.05.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Franz Georg Müller, am: 02.04.2019 , Aktenzeichen: -

Sehr geehrte Damen und Herren!
Interessen des Erzbischöflichen Schulfonds Köln sind nicht betroffen!
Mit freundlichen Grüßen

Erzbischöflicher Schulfonds Köln
Anstalt des öffentlichen Rechts
Müller
Geschäftsführer

Tel: 0221/ 1642-2277

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -

1 / 1
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lhr Zeichen; lL

Bebauungsplanentwurt Nr. 2-330-0
für den Bereich Selfkant, Zum Breijpott lm Ortsteil Kellen
Behördenbeteiligung gemäß I 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Bahn AG, DB lmmobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Unterneh-
men, übersendet lhnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme:

Nach Prüfung der uns übermittelten Unterlagen bestehen unsererseits keine Anregungen oder
Bedenken gegen das o.g. Vorhaben.

Bei möglichen Rückfragen stehen wir lhnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn AG
DB lmmobilien

Region West
Erna-SchefflerStraße 5

51103 Köln
www.deutschebahn,com

Anja Schütze
Telefon 0221141-2586
f eletax O22l 147-2244

Anja.Schuetze@deutschebahn.com
zeichen cs.R-w-L(A) TÖB-KÖL-19-50895

05.04.2019

lhre Nachricht vom 01.04,2019

Unser Anspruch:

IM

Nah.'e hfo'Tdoone. ru odtenve a beitung 4 DB Konz€'n finden S'e hre : *sw.deullcheb.l.n.cDa/daienschur



 

Postanschrift: Postfach 10 15 08, 47015 Duisburg | Büroanschrift: Mercatorstraße 22 - 24, 47051 Duisburg  
Tel.: 0203 28210 | Fax: 0203 26533 | Internet: www.ihk-niederrhein.de | E-Mail: ihk@niederrhein.ihk.de 
Postbank Köln | Konto 388 932-501 | BLZ 370 100 50   
 | IBAN  DE96 3701 0050 0388 9325 01 | BIC  PBNKDEFF 

 

 
 
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 2-330-0 für den Bereich Selfkant,  Zum Breijpott im Ortsteil Kellen 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffen tlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom 01.04.2019 baten Sie uns um Stellungnahme zum o.g. Planverfahren. 
 
Mit der Bauleitplanung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisie-
rung von Wohnbebauung im bisherigen Außenbereich im Anschluss an ein bestehendes 
Baugebiet geschaffen werden. Zu diesem Zweck wird im Bebauungsplan ein Allgemeines 
Wohngebiet (WA) festgesetzt. 
 
Seitens der IHK bestehen gegen die Planung keine Bedenken. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Geschäftsführung 
Im Auftrag 
 
Marc Sextro 
 

Ihr Zeichen: IL 
Ihre Nachricht vom: 01.04.2019 
 
Ihr Ansprechpartner: Marc Sextro           
E-Mail:  sextro 
  @niederrhein.ihk.de 
Telefon: 0203 2821 - 221 
Telefax:  0203 285349 - 221 
Unser Zeichen: II.4/MSe 
 
Datum: 15.04.2019 

Niederrheinische IHK | Postfach 10 15 08 | 47015 Duisburg 

 
Stadt Kleve 
Postfach 19 55 
 
47517 Kleve 
 





Stellungnahme(n) (Stand: 06.05.2019)

Sie betrachten: Selfkant, Zum Breijpott

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 09.04.2019 - 13.05.2019

Behörde: Stadt Goch: Abteilung Stadtplanung und Bauordnung

Frist: 13.05.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Stadtplanungsamt, am: 02.05.2019 , Aktenzeichen: 61 14 04_2-330-0

Sehr geehrte Damen und Herren,

da wir die Belange der Stadt Goch durch die vorliegende Planung nicht betroffen sehen,
bestehen seitens der Stadt Goch keine Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Kauling

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -

1 / 1



Stellungnahme(n) (Stand: 13.05.2019)

Sie betrachten: Selfkant, Zum Breijpott

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 09.04.2019 - 13.05.2019

Behörde: Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Niederrhein

Frist: 13.05.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Falk Stefan, am: 10.05.2019 , Aktenzeichen: 310-11-10.22-330-0

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den o.g. Vorgang bestehen aus forstbehördlicher Sicht keine Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Gez. Stefan 

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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